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Keine Verbindung zu
italienischer Eternit
Niederurnen. – Die Eternit
(Schweiz) AG hat gestern den Aus-
schluss vom grossen Eternit-Pro-
zess in Turin beantragt. Das Unter-
nehmen habe vor einigen Wochen
erfahren, dass es von italienischen
Zivilklägern als Zivilpartei in den
Strafprozess einbezogen werden
sollte, teilte die Eternit (Schweiz)
AG mit. Das Unternehmen mit
Werken in Niederurnen und Payerne
erinnerte in seiner Mitteilung da-
ran, dass es eine eigenständige,
 unabhängige Gesellschaft sei. Der
Schweizer Industrielle Stephan
Schmidheiny, der sich in Turin vor
Gericht verantworten müsse, habe
weder eine Funktion bei der Eter-
nit (Schweiz) AG innegehabt, noch
sei er jemals Aktionär des Unter-
nehmens gewesen. Zudem hatten
oder haben weder das Unterneh-
men noch deren Eigentümer einen
Bezug zur 1986 in Konkurs gegan-
genen Eternit S.p.A. mit Sitz im ita-
lienischen Genua.

Stephan Schmidheiny war aller-
dings von 1978 bis 1989 Verwal-
tungsratspräsident der Eternit AG
mit den Werken Niederurnen und
Payerne. Daraufhin übergab er
sein gesamtes Aktienkapital und
das Präsidium des Verwaltungsrats
seinem Bruder Thomas. 2005
übertrug die Eternit AG die Werke
Niederurnen und Payerne der
1997 als Etertub AG gegründeten
Tochtergesellschaft, die bei dieser
Gelegenheit in Eternit (Schweiz)
AG umbenannt wurde. Die Eter-
nit AG erhielt gleichzeitig die
neue Bezeichnung FibreCem Hol-
ding AG. (ddp)

René Gertsch-Bilder
nochmals ausstellen
Richterswil. – Vom 3. Februar bis
18. März zeigt Anita Gertsch aus Sieb-
nen, die Witwe von René Gertsch,
nochmals die farbenfrohen Bilder von
 ihrem geliebten «Zouguet». Besuche-
rinnen und Besucher werden über-
rascht von der vielfältigen Einheit der
Art brut-Bilder des Jurassiers, der
zeitlebens keinen künstlerischen Vor-
gaben gerecht werden wollte. Sein
 eigenwilliges Schaffen geschah fast
ohne äusseren Einfluss und beruhte
einzig auf seiner inneren Kreativität. 

Das Atelier Inspiration an der Post-
strasse 31 in Richterswil lädt am
 Freitag, 5. Februar, um 18 Uhr zur Ver-
nissage mit Laudatio von Fritz Eggen-
berger. (am) WWW.RENEGERTSCH.CH

«Blaue Geiss»: René Gertsch malte
auch Motive auf Landschaften. Bild zvg

IN KÜRZE

Nur 20 000. Das Rapperswiler See-
nachtfest hat im vergangenen Sommer
lediglich 20 000 Besucher angezogen,
wie OK-Präsident Reto Klotz gegen-
über Radio Zürisee bestätigte. Ein
kleiner Trost: Der Verkehrsverein hat
eine Schlechtwetter-Versicherung ab-
geschlossen. (asz)

Blauzungen-Impfung: Neu
auch Ausnahmen erlaubt
Die Impfung gegen die Blau-
zungenkrankheit bleibt bei
 Rindern und Schafen auch in
diesem Jahr obligatorisch. Das
Bundesamt für Veterinärwesen
sieht aber Ausnahmen vor: Wer
heuer nicht impfen will, muss
bis zum 12. Februar ein ent-
sprechendes Gesuch stellen.

Von Ladina Cattaneo

Brunnen. – Die Impfkampagne des
Bundesamtes für Veterinärwesen
(Bvet) gegen die Blauzungenkrank-
heit geht ab Mitte Februar in die drit-
te Runde. Bis zum 31. Mai sollen
demnach alle Rinder und Schafe in
der Schweiz erneut gegen die Tier-
seuche geimpft werden. Wie das Bvet
in seinen Erläuterungen zum Impf-
obligatorium 2010 ausführt, hätten
es die Impfkampagnen der Jahre
2008 und 2009 bereits vermocht,
grössere  Schäden von der Landwirt-
schaft  abzuwenden. Mit insgesamt
74 Fällen sei die Schweiz bisher nur
wenig betroffen. Letztes Jahr sei es zu
keiner Ansteckung gekommen. Die
Urkantone wurden bisher gar ganz
von der Tierseuche verschont. Trotz-
dem sei  eine weitere Impfkampagne
unabdingbar, betont das Bvet, zumal
die Krankheit in der umliegenden
Schweiz noch vereinzelt ausgebro-
chen sei.

Modellrechnungen hätten aber

 ergeben, dass bei der nun bestehen-
den günstigen Seuchenlage ein ef-
fektiver Schutz der Tierpopulation
auch mit geringen Impfabdeckungen
gewährleistet werden könne,
schreibt das Bvet weiter, daher sol-
len die Veterinärämter der Kantone
Ausnahmen von der Impfpflicht ge-
währen können. Freiwillig ist die
Impfung bei  Ziegen, Lamas, Alpakas
und Wildwiederkäuern, weil diese
Tiere zwar durch das Blauzungen -
virus infiziert werden können, aber
äusserst selten klinische Symptome
zeigen.

3721 Bauern schriftlich informiert
Wie Toni Linggi, stellvertretender
Kantonstierarzt der Urkantone, auf
Anfrage unserer Zeitung erklärte,
 habe das Veterinäramt bereits alle
3721 Rinder- und Schafhalter in den
Urkantonen schriftlich über das
Impfobligatorium 2010 informiert.
Zudem wurde allen angeschriebenen
Landwirten der «Antrag auf Befrei-
ung von der Impfung 2010» zuge-
stellt. 

Der Antrag auf Impfbefreiung des
eigenen Tierbestandes muss bis spä-
testens 12. Februar beim Veterinäramt
der Urkantone eingereicht werden.
Anschliessend werde den Gesuch -
stellern die nötige Amtsverfügung
 zugestellt, erklärte Linggi. Die Aus-
nahmeanträge kosten den Tierhalter
45 Franken. Mit einschränkenden
Massnahmen, wie Sömmerungs -
verbote oder Verkehrseinschränkun-

gen, müsse bei der aktuellen Seu-
chenlage nicht gerechnet werden,
 erklärte Linggi weiter. Wer seinen
 Betrieb aber vom Impfobligatorium
befreien lässt, hat im Falle eines
 Seuchenausbruches  keinen Anspruch
auf Entschädigungsleistungen. 

Impfung gegen Serotyp 8
Die Impfkampagne 2010 wird Mitte
Februar gestartet. Auch in der dritten
Runde wird ein Impfstoff gegen In-
fektionen mit dem Blauzungenvirus
vom  Serotyp 8 verwendet. Allerdings
wird heuer – auf Geheiss des Bvets –
ein bereits 2008 verwendetes Präpa-
rat verabreicht. Laut Angaben des
stellvertretenden Kantonstierarztes
habe dies einerseits mit dem Preis und
andererseits mit der Grösse der Am-
pullen und den Versandbedingungen
zu tun. Der Impfstoff der Kampagne
2010 «Bovilis BTV8» sei in prakti-
schen 50-ml-Fläschchen erhältlich.
Im letzten Jahr wurde ein Präparat
verwendet, welches nur in 100-ml-
Fläschchen geliefert werden konnte.
Diese Ampullengrösse habe sich in
der Praxis als ungünstig heraus -
gestellt. 

In Bezug auf allfällige Nebenwir-
kungen seien aber alle drei in der
Schweiz bisher verwendeten Impf-
stoffe gleichwertig, betonte Linggi.
Um den Landwirten das nun verwen-
dete Präparat vorzustellen und all-
fälligen Fragen vorzubeugen, wurde
ihnen eine Kopie des Beipackzettels
zugestellt.


